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Rund
ums Geld

Unbezahlter
«Liebesdienst»
Meine betagten fZtern /eben

noch in ihrer eigenen Wohnung.
L/m ihnen hie und da eine Ah-
wechs/ung zu ver5chu/fen^ ma-
che ich zwei- his dreimal mo-
natlich einen Ausflug mit ih-

nen, was für mich eine Hin- und

Herfahrt von /eweils zwanzig
Kilometern bedeutet. Leb bringe
sie auch zum Arzt, weil sie das

Geid fürs Taxi reut Meine £1-

tern hahen genug zum Lehen,
die Mutter ist aher äusserst gei-

zig. Sie gibt weder mir noch mei-

nen Hindern, die in Aushi/dung
sind und das Geid gut gehrau-

chen könnten, einen Zustupjf.
Sie hat auch Lein Musikgehör,

wenn ich sie auf Pflegeheim-
hosten anspreche, die ihr Has-

senhiïchZein von fr. 150000-
schneZZ Zeeren würden. Nun ha-
he ich endgüZtiggenug/ Seit/ah-
ren mache ich diesen «Liebes-

dienst» und erhaZte dafür hei-

nen Tappen. SoZZ wirh/ich das

Zetzte GeZd ins Pflegeheim ge-
hen?

Erstens steht nirgends ge-
schrieben, dass Ihre Eltern
einmal in ein Pflegeheim ein-
treten müssen. Zweitens wird
das Geld ja nicht dem Pflege-
heim verschenkt: Die Pen-
sionäre bezahlen damit nicht
mehr und nicht weniger als

ihre eigenen Lebenshaltungs-
und Pflegekosten. Sehr viele
Heime sind übrigens bereits
zu Einheitstarifen übergegan-

gen. Verschenken die Eltern
ihr Vermögen, kann den Kin-
dem passieren, dass sie,

reicht das Einkommen nicht
für den Heimaufenthalt, zur
Kasse gebeten werden.

Und drittens können Ihre
Eltern mit ihrem Geld ma-
chen, was sie wollen; sie sind
nicht verpflichtet, die Erb-
schaft bereits zu Lebzeiten ab-

zugeben. Was Sie «Liebes-
dienst» (mit Anführungszei-
chen) nennen, ist gemäss
Rechtsprechung «die Erfül-
lung einer moralischen Ver-

pflichtung ohne Lohn-
ansprach». Hat Ihre Mutter
kein Musikgehör für Ihren
Wunsch nach einer Beloh-

nung (welchen ich verstehe,
Sie haben das Gefühl, nicht
geschätzt zu werden), so ha-
ben Sie drei Möglichkeiten:
Weiterhin die Faust im Sack

zu machen, für Taxidienste
eine Kilometerentschädigung
zu verlangen oder aber sie zu

kündigen. Das ist der einzige
Rat, den ich Ihnen geben
kann. Ihre Mutter können Sie

nicht ändern. Die Lösung des

Problems liegt bei Ihnen.

Lebenshilfe
rund um die Uhr
Seit ein paar fahren betreue ich

(70) einen aZfen Herrn, wofür
ich monattich Pr. 2000.- Lohn
beziehe. Lch habe VoZZmachf

über das HaushaZtgeZd. Gross-

tenfeiZs spieZf sich unser Leben

in meiner Wohnung ab. Wir
haben aber getrennte Wohnun-

gen. finden Sie diese Lösung in

Ordnung - es handeZf sich um
einen sehr begüterten Mann.

In erster Linie müssen Sie die-

se Lösung in Ordnung fin-
den. Natürlich vermag ein

gut betuchter Mann mehr zu
bezahlen als ein armer Rent-

ner, doch ein Lohn richtet
sich vor allem nach der Ar-
beit und dem Arbeitseinsatz.
Sind Sie Haushälterin, Pflege-
rin und/oder Gesellschafte-
rin? Ich weiss es nicht. Des-

halb kann ich vom fernen
Schreibtisch aus nicht beur-
teilen, ob Ihre Vergütung an-
gemessen ist. Vielleicht kön-
nen Sie mit den Zahlen der
kantonalzürcherischen Ar-
beitsgemeinschaft für haus-
wirtschaftliche Berufsfragen
etwas anfangen? Diese Rieht-
linien für Mindestlöhne ent-
halten für eine Hausange-

stellte ein Bruttosalär von
Fr. 1875.- bis 3345.-, je nach

(ausgewiesenen) Berufs-
kenntnissen und Erfahrung.
In diesen Ansätzen ist ein Na-
turallohn von Fr. 810 - inbe-
griffen, und zwar Fr. 120.- für
Frühstück, Fr. 240.- für Mit-
tagessen, Fr. 180.- für Nacht-
essen und Fr. 270.- für Logis.
Ab Fr. 1400-Monatslohn ha-
ben AHV-Bezüger/innen und
ihre Arbeitgeber je zur Hälfte
die Sozialabzüge (13,1% für
AHV usw.) zu bezahlen.
Möchten Sie gerne mehr wis-
sen über Ihre Rechte (Ferien,
Freitage, Arbeitszeit), gibt Ih-
nen die erwähnte Beratungs-
stelle unentgeltlich weitere
Auskunft (Tel. Ol 383 53 22,

Montag bis Donnerstag).

Bank

Dr. Emil Gwalter

Billiges Geld?
Leb lebe vo« der AHV und einer

sehr bZeinen PrgänzungsZei-

sfung. Oft ist am 20. eines Mo-
nafs einfach Lein GeZd mebr
vorbanden. Ln unserer Weinen

Berggemeinde feien für mich
letztes fahr fr. 4000.- für die

Abwassersanierung' an, dieses

und das nächste /ahr nocbmaZs

fr. 1 000.-. HürzZicb Zas ich ein

Inserat, in dem billiges GeZd für
6 Prozent Zins angeboten wur-
de. Die firma woZZte mir
fr. 5000.- Zeihen, zur Deckung
der L/nZcosten hätte ich sofort
fr. 465.- überweisen müssen.

GELEE ROYALE
aus Frankreich. Beste Aufbewahrung, da mit Honig

vermischt. Töpfe zu 125 g/Honig, davon 10 g Gelee Royale.
Ref. 63, 2 Töpfe: nur Fr. 24.50 statt Fr. 39.-!

NACHTKERZENÖL
erste Kaltpressung. Das reichste an mehrfach ungesättigten

Fettsäuren. Für das monatliche Wohlbefinden der Frau.
Ref. 62, 100 Kapseln zu 700 mg: nur Fr. 38.50 statt Fr. 48-.

BORRETSCH
erste Kaltpressung. Reich an Linolsäure und

Gamma-Linolsäure.
Ref. 68, 100 Kapseln zu 700 mg: Fr. 39.80 statt Fr. 46.-!

Senden oder faxen Sie dieses Inserat an:
Bio-Gestion, Rte de St-Cergue, P.F. 54,1270 Trélex,

Tél. 022 990 26 27, Fax 022 362 04 45
Sendung gegen Rechnung. Porto: Fr. 3.60 ^3
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EQEQ2S

Zusammen mit de« 6% Zins
sind das docfr «her 15% Koste«

/xir die fr. 5000.-? Ist das «ocü

«M%es Geid»?

Zunächst einmal gratuliere
ich Ihnen zu Ihrer Vorsicht!
In Geldangelegenheiten (wie
in vielen anderen Bereichen
auch), sollte man sich nicht
mit Leuten oder Firmen ein-
lassen, die man nicht kennt.
Viele Banken sind in der La-

ge, Auskünfte über Firmen zu
erteilen.

Das Vorgehen der von Ih-
nen genannten Gesellschaft

trägt nicht die Züge eines so-
liden Geschäftsgebarens. Ich
habe mir die Mühe genom-
men, die Firma im Telefon-
buch zu lokalisieren. Weder
in der von Ihnen genannten
Gemeinde, noch in der Nach-
bargemeinde mit einem ähn-
liehen Namen konnte ich
einen Eintrag finden!

Persönlich bin ich der An-
sieht, dass die Abwassersanie-

rung Aufgabe der Gemeinde
ist und aus Steuergeldern fi-
nanziert werden müsste. So

würden die Einwohner nach
ihrer Finanzkraft belastet.

Eine andere Möglichkeit
wäre auch, dass sich die Ge-

meinde an eine der bestehen-
den Hilfsorganisationen für
Berggebiete wenden würde.
Um solche und ähnliche An-

regungen vorzubringen, ist
die Gemeindeversammlung,
der richtige Ort.

Leider erhalten Senioren
keine Personalkredite, weil
sowohl AHV- als auch Pen-

sionskassenrenten nicht
pfändbar sind. Dies ist ein
unbefriedigender Zustand.
Auch ältere Leute können,
wie Sie, unverschuldet in
vorübergehende finanzielle
Engpässe geraten, sei es

z.B. im Zusammenhang mit
einem Todesfall oder einem
Umzug usw. Es wäre wünsch-
bar, wenn die Banken - oder
einzelne von ihnen - für sol-
che Fälle ein geeignetes In-
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strument schaffen könnten,
eventuell in Zusammenarbeit
mit Pro Senectute. Die Prü-

fung der Kreditwürdigkeit
wäre allerdings schwierig,
sollte aber mit einigem guten
Willen lösbar sein.

In Ihrem konkreten Fall
würde ich bei der Gemeinde
um eine Fristerstreckung für
die Bezahlung Ihres Anteils
an der Abwassersanierung
nachsuchen. Es ist zur Zeit
die einzige Möglichkeit, um
den Engpass zu überbrücken.

Dr. Lmi'Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Witwer-, Waisenrente
und Rentenvorbezug
Ich beziehe ^enwnrfi^ eine

Wibverrenfe der AHV und mez-

«e haid 18-/a/2ri£e Tochter er-

häiteine Waisenrente. WieZan-

£e werden diese Leistungen at/s-
gerichtet? Die Ausbildung mei-

«er Tochter wird «och etwa vier

/ahre dauern. Können Sie mich
auch über die steuerrechtiiche«

Aspekte und andere /acüfec/mz-
sehe ÜberZe,sru«,g'en bei einem

Renlenvoröezps/ au/kiären?

Witwerrente
Mit der 10. AHV-Revision
wurde der Anspruch auf Wit-
werrente eingeführt. Der An-
spruch ist allerdings bis zum
Monat, in dem das jüngste
Kind des Witwers das 18. AI-

tersjahr vollendet hat, be-

grenzt. Ihre Witwerrente
kann also nach dem 18. Ge-

burtstag Ihrer Tochter nicht
mehr ausbezahlt werden,
auch wenn sich das Kind
weiterhin in Ausbildung be-

findet.
Da die Begrenzung der

Witwerrente absolut festge-
legt ist, wird die Ausgleichs-
kasse die Auszahlung Ihrer
Witwerrente von Gesetzes

wegen einstellen, ohne dass

Sie etwas unternehmen müs-
sen. Die Einstellung der Ren-

te wird Ihnen in der Regel

von vorneherein schriftlich
angezeigt werden.

Waisenrente für
Jugendliche in Ausbildung
Ebenso wie bei der Witwer-
rente ist der generelle An-
spruch auf Waisenrente bis

zur Erfüllung des 18. Alters-

jahrs begrenzt. Dabei spielt es

keine Rolle, ob das Kind in
Ausbildung steht oder nicht.

Ein Anspruch auf Waisen-
rente besteht nach dem 18.

Altersjahr für Jugendliche,
die noch in Ausbildung sind.
Dieser Anspruch dauert bis

zum Abschluss der Ausbil-
dung, längstens aber bis zum
vollendeten 25. Altersjahr.
Sofern sich Ihre Tochter wei-
terhin in Ausbildung befin-
det, kann Sie also weiterhin
eine Waisenrente beanspru-
chen. Um den Anspruch
geltend zu machen, ist der

Ausgleichskasse eine Ausbil-
dungsbestätigung einzurei-
chen, damit abgeklärt wer-
den kann, ob eine Ausbil-
dung im Sinne des Gesetzes

vorliegt. In der Regel wird ein
entsprechender Ausweis von
der Ausgleichskasse rechtzei-

tig vor dem 18. Geburtstag
eingefordert. Selbstverständ-
lieh kann sich Ihre Tochter
auch selber bei der Aus-

gleichskasse melden, damit
eine ununterbrochene Zah-

lung der Waisenrente ge-
währleistet werden kann.

Überlegungen
zum Rentenvorbezug
In der Zeitlupe wurde schon
verschiedentlich auf die Mög-
lichkeit des Rentenvorbezugs
hingewiesen, wie sie in den
kommenden Jahren schritt-
weise eingeführt wird.
Grundsätzlich wird die AI-
tersrente für jedes Jahr Vorbe-

zug lebenslang um 6,8%
gekürzt; für Frauen mit Jahr-

gang 1939-1947 beträgt die

Kürzung 3,4% pro Jahr.
Ob ein Rentenvorbezug zu

empfehlen ist oder nicht,
hängt von den konkreten
Verhältnissen im Einzelfall ab

und muss von den Versicher-
ten selber entschieden wer-
den. Grundsätzlich ist der
heute geltende Kürzungssatz
von 6,8 % angesichts der zu-
nehmenden Lebenserwar-

tung eher hoch. So wird denn
im Rahmen der 11. AHV-Re-
vision eine Reduktion des

Kürzungssatzes zur Diskussi-

on gestellt.
Wenn Sie die Zeit bis zum

ordentlichen Rentenalter mit
Leistungen der Pensionskasse
oder mit Ersparnissen aus der
3. Säule überbrücken kön-
nen, dürfte dies in der Regel

günstiger sein als die lebens-

längliche Kürzung der Rente

um 6,8%, die bei späteren
Rentenerhöhungen franken-
mässig stärker spürbar wird.
Demgegenüber erscheint der
halbe Kürzungssatz von 3,4%
sehr günstig, so dass sich für

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr« 50.— (plus Versand Fr. 6.-)

Nielsen, Haltenstr., 6064 Kerns

Tel./Fax 041-660 80 01
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